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Fachtip des Monats

Zugsverbindungen per Tastendruck

Vorbei sind die Zeiten, in denen die Zugsverbin-
düngen für die Urlaubs- oder sonstigen Bahn-

transporte mühsam aus dem dicken SBB-Kurs-
buch herausgeblättert werden mussten. Besitzer
eines PC starten einfach das Programm, wählen
aus zwei Listen Start- und Zielbahnhof (sämtli-
che 1750 Bahnstationen in der Schweiz sind ent-
halten), und in Sekundenschnelle erscheinen
auf dem Bildschirm alle möglichen SBB-Verbin-
düngen mit den dazugehörigen Umsteigeorten,
Fahrzeiten und Streckenplänen. Auf Tasten-
druck präsentiert der Bildschirm sogar den

Rückweg.

Die Anschaffungskosten belaufen sich auf
Fr. 100.-; die Kosten für die jährliche Anpas-
sung des Programms an den neuen Fahrplan be-

tragen jeweils Fr. 50.-.
Das Programm kann schriftlich oder telefonisch
bei der Firma Finajour, Postfach, 4106 Therwil,
Telefon 061 / 73 53 57, bezogen werden.

Unentschlossene können bei dieser Adresse ei-
ne kostenlose Demodiskette anfordern.

Auslagen für Telefongespräche

Oftmals bringen kurz vor Buchhaltungsab-
schluss der Kommandant, die Subalternoffiziere
und/oder der Feldweibel mit Auslagenrechnun-
gen Für vordienstlich geführte Telefongespräche
den Fourier recht ins Schwitzen. Dies muss je-
doch nicht sein. Artikel 238 VR gibt nämlich die

Möglichkeit, nicht nur Auslagen für militärische
Telefonate während des Dienstes, sondern auch
ausserhalb der Dienstkasse zu belasten. Der zi-

tierte Artikel enthält lediglich eine Einschrän-
kung in der Höhe des Betrages. So dürfen die Te-

lefonauslagen des Kdt in der Regel Fr. 100.- und
diejenigen des Fw oder Four je Fr. 30.- nicht
übersteigen. Bei Sub Of liegt der Rahmen bei
dem für Fw/Four angegebenen Betrag. Andern-
falls ist in allen Fällen mit den im erwähnten Ar-
tikel enthaltenen Massnahmen des OKK zu
rechnen.

Es kommt immer wieder vor,

dass Belege wie Rechnungen, Einnahmen,
usw. nicht vollständig oder überhaupt nicht er-
stellt werden.

•.. dass die PC-Bordereaux nicht vorschriftsge-
mäss ausgefüllt werden. Unvollständige oder
fehlerhafte Bordereaux führen bei allen betraf-
fenen Dienststellen zu beträchtlichem Mehrauf-
wand.

Richtig ist,...
dass alle Belege gemäss VR Ziffer 15/2 zu er-

stellen sind. Die Richtigkeit ist in jedem Fall zu
bescheinigen.

dass beim Ausfüllen der Bordereaux genau
nach den Anweisungen auf dem Deckblatt des

Formularblockes vorgegangen wird.

Kameraden beteiligt Euch an den Anlässen Eurer Sektionen!

Der Fourier 7/90 273


	Fachtip des Monats

